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„Kinder sind eine Gabe Gottes, und Leibesfrucht ist ein Geschenk.“ 
 

Psalm 127,3 
 

Liebe Freunde der 
Evangelischen  
Vereinigung, 
 
ohne Zweifel ist die Familie ein 
Kernelement jeder Gesellschaft. 
Wenn Familien gestärkt und ge-
fördert werden, tut das allen gut. 
Wenn Familien vernachlässigt 
werden, leidet früher 
oder später eine ganze 
Gesellschaft darunter. 
Gibt es keine Kinder, 
dann gerät die Rente in 
Gefahr, selbst wenn man 
noch so viel eingezahlt 
hat; denn Geld kann 
man nicht essen. Sind 
die Kinder schlecht er-
zogen, dann gerät die 
Zukunft in Gefahr; denn 
sie sind die künftige Ge-
neration, die für das gute 
Miteinander in einem 
Gemeinwesen Sorge 
trägt, die Leistungen er-
bringt, damit alle in Sicherheit 
und Wohlstand leben können. 
Also ist eine Regierung gut be-
raten, wenn sie ihr Augenmerk 
auf die Stärkung von Familien 
und Kindern richtet. 
 

chaut man die gegenwärtige 
politische Entwicklung an, 

dann hat man den Eindruck, dass 
sich die Verantwortlichen zwar 
viel Mühe geben, aber ganz of-
fensichtlich die falschen Wege 
einschlagen. Ein Beispiel: Die 
Regierung tut alles, dass Kinder 
möglichst früh in Krippen und 
Ganztagsbetreuung kommen. 
Dafür können dann beide Eltern-

teile sehr schnell wieder in ihren 
Berufen tätig sein. Aber ist das 
der Weisheit letzter Schluss? Ist 
es gut, wenn Kinder und Klein-
kinder ihre - vom Beruf über-
müdeten und gestressten - Eltern 
abends gerade mal einige Stun-
den erleben? Ist es gut, wenn sie 
dann an freien Tagen und in den 

Ferien von Liebesbezeugungen 
materieller Art geradezu über-
häuft werden, weil die Eltern das 
schlechte Gewissen quält? Ist es 
gut, wenn sie den größten Teil 
ihrer Zeit von professionell aus-
gebildeten Erziehern betreut 
werden, die ihnen aber bei wei-
tem nicht die Zuwendung geben 
können, die ihnen beispielsweise 
eine Mutter gibt? Inwieweit 
können Eltern überhaupt noch 
sinnvoll religiöse und andere Er-
ziehung leisten, wenn sie ihre 
Kinder von früh an die meiste 
Zeit des Tages in fremde Hände 
geben? Fragen über Fragen, auf 
die die sonst so beredten Polit-

ideologen die Antwort schuldig 
bleiben (oder sie wohl wissend 
verschweigen). 

enn sich der gegenwärtig 
erkennbare Trend fort-

setzt, werden Eltern, die wegen 
der Erziehung ihrer Kinder zu 
Hause bleiben, finanziell abge-
straft. Denn der Staat honoriert 
offenkundig solche wertvollen 
Erziehungsleistungen nicht, 
sondern investiert lieber in 
Ganztagsbetreuung und Kinder-
krippen. Die Folgen einer sol-
chen Sozialisation wird die Ge-
sellschaft erst dann erleben, 
wenn sie nicht mehr reparabel 
sind. 
 
“Kinder sind eine Gabe Got-
tes, und Leibesfrucht ist ein 
Geschenk” lesen wir in Psalm 
127. 
 

it solchen Gaben geht man 
sorgfältig um. Die Men-
schen - und darunter auch 

solche, die politische Verant-
wortung tragen - an diese Gabe 
und eine entsprechende Sorgfalt 
zu erinnern, stünde einer Kirche, 
die zu ihren vornehmsten Auf-
gaben das Wächteramt zählt, gut 
an. Und ebenso steht es ihr gut 
an, solche Frauen zu ermutigen, 
die unter Verzicht auf Karriere 
und Geld der Gesellschaft den 
wertvollen Dienst der Kinderer-
ziehung leisten. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
W. Weiland 
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Ordnungen müssen sein. Jeder Verein hat nach deutschem Vereinsrecht eine Satzung. Auch die Kirche hat Ordnun-
gen, die den Anspruch erheben, dem reformatorischen Grundsatz „Norma normans“ und „Norma normata“ (Die Bi-
bel ist die Norm und die Ordnungen werden von der Bibel her geregelt) zu entsprechen. 
 So gibt es die Grundordnung der Evangelischen Landeskirche in Baden und spezielle Ordnungen für die Amtshand-
lungen Taufe, Konfirmation, Trauung und  Bestattung. Sie bennenen die Möglichkeiten und die Grenzen kirchlichen 
Handelns in der Evangelischen Landeskirche in Baden, wie z.B. wann eine Trauung möglich ist oder wann nicht, wer 
Pate werden kann usw. Sie enthalten „Muss“ (verpflichtend), „Soll“ (gewünschte Regelung) und  „Kann“ (möglich, 
aber nicht verpflichtend) – Bestimmungen. 
Am 25.Oktober 2001 hat die Badische Landessynode eine Aktualisierung der bisherigen Lebensordnungen aus den 
70er Jahren beschlossen. Sie finden sich in den neuen Handbüchern für Kirchenälteste und können bei der Versand-
stelle des Evangelischen Oberkirchenrates bestellt oder in den Pfarrämtern eingesehen werden. Im folgenden sollen 
diese auf ihren biblischen Gehalt geprüft werden.  
 
 
Die Ordnungen sind in drei Teile ge-
teilt: 
 
I. Wahrnehmung der Situation, 
 
II. Biblisch – theologische Orientie-
rung und 
 
III. Richtlinien und Regelungen als 
praktische Handhabung. 
 
 

chon der Beginn der Ordnung 
„Ehe und kirchliche Trauung“  

ist vom Zeitgeist gefärbt. Die ersten 
Worte heißen „Partnerschaft und 
Familie“ und nicht, wie man erwartet 
hätte, „Ehe und Familie“. Partner-
schaft wird noch vor der Familie ge-
nannt. Dazu wird uns später erklärt, 
dass darunter sowohl die traditionel-
len Lebensformen von Ehe und zöli-
batärem Leben genauso zu verstehen 
sei wie die wörtlich genannte „ho-
mosexuelle Lebensgemeinschaft“ 
 

ei der Ordnung für die Taufe 
fällt neben guten soziologischen 

Beobachtungen im Punkt 3 eine 
Deutung auf, die im Unterschied zu 
den anderen eher dem kirchlichen 
Wunschdenken, aber keinesfalls der 
Realität entspricht, als es um die 
Beweggründe von Eltern geht, ihr 
Kind zur Taufe anzumelden: „Auch, 

wo es Eltern schwer fällt, den 
Wunsch zu verdeutlichen, ihr Kind 
taufen zu lassen, steht doch häufig 
die Ehrfurcht vor dem Unbegreifli-
chen im Leben dahinter.“ Genügen 
solche verschwommenen Motive 
wirklich, um ein Sakrament zu rei-
chen, das nach neuester kirchlicher 
Sichtweise gar zur Zulassung zum 
Heiligen Abendmahl ausreicht?  
 
Wird da nicht manchen Eltern 
Glaube unterstellt?  
 
Was hat die „Ehrfurcht vor dem Un-
begreiflichen“ mit Glaube zu tun? 
Erleben wir Pfarrer hinter dem Tauf-
begehren nicht die Erfüllung einer 
gesellschaftlichen Norm? Eine Ze-
remonie, die wie Weihnacht und 
Fastnacht zum Leben dazugehört? 
Auf der anderen Seite ist man „zu-
rückhaltend“ und das sogar „aus gu-
tem Grund“, diese Ehrlichkeit der 
Bitte um die Taufe zu bezweifeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Kirchliche Lebensordnung 
„Taufe“. 
 
1. Positives. 
 
Aktuelle Entwicklungen sind be-
rücksichtigt. 
 

a) Es fällt positiv auf, dass man be-
müht ist, gesellschaftliche Entwick-
lungen der letzten  Jahre zu berück-
sichtigen. So wird jetzt anerkannt, 
dass Eltern die Taufe ihrer Kinder 
aus welchen Gründen auch immer 
aufschieben und mit der Mischpraxis 
Kinder- und Erwachsenentaufe ernst 
gemacht wird. In der alten Ordnung 
musste der Pfarrer noch mit solchen 
Eltern ein seelsorgerliches Gespräch 
führen. Auch können die Pfarrer in-
zwischen mit kirchlicher Billigung 
Eltern, die die Taufe ihrer Kinder 
aufschieben, das Angebot der „Für-
bitte, Danksagung und Segnung“ un-
terbreiten (Art 6, Abs. 2 der „Richt-
linien“). 
 

b) Deutlich erkennbar wird am Ge-
meindegottesdienst als dem Ort der 
Taufe festgehalten ( II,14) und nur in 
begründeten Ausnahmen soll von 
dieser Praxis abgewichen werden 
(„Richtlinien“ 3,2). Klarer als in der 
alten Lebensordnung wird auf die 

S

B 

Stellungnahme zu den neuen Kirchlichen Lebensordnungen 
der Badischen Landeskirche 

vom 25. Oktober 2001 
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Bedeutung des Taufgesprächs mit 
dem Pfarrer hingewiesen und sogar 
Gesprächsinhalte vorgegeben. „Ein 
Gespräch mit Verheißung und Ver-
pflichtung der Taufe.“ Bei dem Be-
gehren der Erwachsenentaufe, die 
gleichwertig neben der Säuglingstau-
fe steht,  sogar eine „Taufunterwei-
sung“ („Richtlinien 2,4). Selbst die 
„Ablehnung“ der Taufe – bisher 
„Taufaufschub“ genannt, kommt of-
fen zur Sprache. Konkrete Gründe 
dafür werden genannt („Richtlinien“ 
Art. 7) und damit wird der bisherige 
„Gummiparagraph“ des „seelsorger-
lichen Ermessens“ hinter dem sich 
manche Laxheit verstecken konnte, 
konkreter. 
Selbst eine Erwachsenentaufe ist 
nicht möglich, wenn das „Begehren 
nicht ernsthaft“ ist. („Richtlinien“ 
Art.7,3)  
 

c) Positiv ist weiter zu werten, dass 
an der evangelischen Kirchenmit-
gliedschaft und Konfirmation (!) von 
Paten festgehalten wird. Es ist gut, 
dass die Möglichkeit des Patenamtes 
nun auch nicht nur Katholiken, son-
dern auch Freikirchenmitgliedern 
aus ACK Kirchen eingeräumt wird. 
 

d) Ein einseitiger Sakramentalismus 
wird vermieden. Deutlicher als bis-
her kommt das persönliche Ergreifen 
des Heils heraus. So wird Luthers 
„Kleiner Katechismus“ zitiert (II,9), 
wo es heißt „Wasser tut’s freilich 
nicht, sondern das Wort Gottes, so 
mit dem Wasser ist und der Glaube, 
so solchem Wort im Wasser trauet.“ 
(Kleiner Katechismus) 
Oder in I,6, wo gesagt wird, dass aus 
der Taufe das Bekenntnis des eige-
nen Glaubens erfolgen soll. In diese 
Richtung geht auch die Kritik an den 
heute wieder aktuell gewordenen 
Zeichenhandlungen, Taufkerzen etc., 
die oft das Eigentliche verdecken. 
Positiv fällt auch die Erwähnung der 
Taufverpflichtung der Eltern im Zu-
sammenhang der Verpflichtung der 
Gemeinde zur Begleitung ihrer Täuf-
linge durch Fürbitte etc. (I,4) auf.  
 
 
 

2. Fehlentwicklungen 
 
a) Leider hält auch die neue Le-
bensordnung an der Lehre der Tauf-
wiedergeburt fest („Zitat“) und gerät 
so in Gefahr, dass Menschen sich in 
Bezug auf das Heil aufgrund der 
Taufe in falscher Sicherheit glauben. 
(I,8 und Präambel der „Richtlinien“) 
Wo eine Wiedergeburt stattgefunden 
hat, müsste sich auch die Geistes-
frucht nach Galater 5 wenigstens an-
satzweise finden lassen!  
 

b) Die Schwelle der Taufe wird, wie 
heute überall in der Kirche üblich zu 
niedrig angesetzt. Im Vergleich zur 
Alten Kirche, in der keine im Kon-
kubinat lebenden Menschen oder so-
gar Schauspieler oder Gladiatoren in 
die Gemeinde aufgenommen wurden 
und sich Taufbewerber durch ihr Le-
ben mehrere Jahre zuerst bewähren 
mussten, wirken Formulierungen wie 
„keine überzogenen Forderungen“ 
fragwürdig. („Richtlinien“ Art. 2,4) 
Es ist unerwünscht, die Echtheit des 
Taufbegehrens zu hinterfragen, ob-
wohl dies gerade in unserer volks-
kirchlichen Situation nötig wäre! 
Entsprechende Gründe zur Ableh-
nung einer Taufe wie ein unchristli-
cher Lebensstil der Eltern fehlen lei-
der völlig. 
Was ist der nicht weiter ausgeführte 
„gute Grund“, weshalb die Kirche 
hier zurückhaltend ist? Hat sie 
Angst, das offen zu sagen? Außer-
dem soll bei Erwachsenentaufen 
„nicht nach einem bewährten und 
entschiedenen Glauben gefragt“ 
werden und es wird gewarnt vor „ü-
berzogenen Ansprüchen“, die „ab-
schrecken“. Es wird zwar hier nicht 
weiter konkretisiert, aber je nach 
Auslegung könnte man schon die 
Erwartung, dass sich Täuflinge oder 
Eltern zum Leben der Gemeinde hal-
ten und die Gottesdienste besuchen 
sollen, als solche auslegen. 
So leicht sollte den Bewerbern die 
Zulassung zur Taufe nicht gemacht 
werden.  
 
 
 

B) Kirchliche Lebensordnung 
„Trauung“ 
 
Problematisch wirkt sich der Verfall 
evangelisch – biblischer Ethik an der 
„Lebensordnung kirchliche Trau-
ung“ aus. Hier scheint der von den 
68ern angekündigte „lange Marsch 
durch die Institutionen“ inzwischen 
gelungen zu sein. 
 
1. Positives 
 
Es wird an der biblisch bezeugten 
Unauflöslichkeit der Ehe als Leitbild 
und der Einladung des Beginns unter 
dem Segen Gottes festgehalten. Wei-
ter wird wie bei allen Lebensord-
nungen vermieden, die Trauung auf 
ein bestimmtes punktuelles Ereignis 
in Form des Gottesdienstes festzu-
machen. Ebenfalls wird an der Aner-
kennung der Zivilehe durch die Kir-
che festgehalten. Neu ist auch, was 
durchaus biblisch ist, dass die zöliba-
täre Lebensweise evangelischer 
Kommunitäten eine offen genannte 
Würdigung erfahren.  
 
2. Fehlentwicklungen 
 
a) Leider erhalten daneben andere 
Lebensweisen als die biblisch gewie-
senen von Ehe und Zölibat zu Un-
recht eine positive Würdigung, auch 
wenn mit Worten an dem Leitbild 
Ehe offiziell festgehalten wird. Es 
fehlen leider die Konsequenzen dar-
aus! 
So wird z.B. nur noch gesagt, dass 
die Ehe die Konsequenz sei für eine 
dauerhafte Bindung. (II,16) Wird 
hier schon wie selbverständlich an-
erkannt und positiv gewürdigt, dass 
junge Paare vorher in „Ehe auf Pro-
be“ zusammenleben, indem man die-
se gottwidrige Beziehung als „Liebe 
und Verantwortung füreinander“ 
(II,27) charakterisiert, der „Respekt“ 
gebührt? 
Müsste hier nicht von Misstrauen 
gegenüber dem Partner, Anpassung 
an den Zeitgeist und „Unzucht“ ge-
redet werden? Ist es nicht gerade 
umgekehrt, wie es die alte Lebens-
ordnung noch sauberer formulierte, 
dass eine dauerhafte Bindung 
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nicht zur Ehe führt, sondern nur 
in der Ehe möglich ist? 
Es wird gesagt: „Die evangelische 
Kirche ist bestrebt, allen Menschen 
in ihren unterschiedlichen Lebenssi-
tuationen nicht mit Verurteilungen, 
sondern mit Verständnis und An-
nahme zu begegnen“. (II,25) Gerade 
echte Annahme muss den Menschen 
helfen, ihre falschen Verhaltenswei-
sen vor Gott zu bereinigen. 
 

b) Positiv wird die oekumenische 
Trauung herausgestellt. Kein Wort 
mehr davon, dass kein Pfarrer dazu 
verpflichtet werden darf, wie bei der 
Einführung des „Formular C“ noch 
festgehalten wurde! Ausdrücklich 
wird genannt, dass es die Möglich-
keit eines Gottesdienstes bei einer 
Trauung zwischen Christen und 
Trauung zwischen Christen und 
Nichtchristen gibt. Wer ist damit 
gemeint? Menschen aus anderen Re-
ligionen oder solche, die aus der 
Kirche ausgetreten sind oder die nie 
in einer Kirche waren? Zwischen 
den genannten Gruppen besteht ein 
qualitativer Unterschied, der unaus-
gesprochen bleibt.  Die einen waren 
nie Kirchenmitglieder, die anderen 
haben sich mehr oder weniger be-
wusst von der Kirche abgewandt. 
(Nebenbei: Der Begriff „aus der Kir-
che ausgetreten“ kommt seltsamer-
weise in keiner der Lebensordnun-
gen mehr vor. Wir fragen uns: Wa-
rum?) 
Darf nach biblischem Verständnis 
ein „Gottesdienst anlässlich einer 
Eheschließung“ angeboten werden, 
wenn der nichtchristliche Partner zu-
stimmt („Richtlinien“ Art. 7,4) ohne, 
dass er als zweitklassische Form ei-
ner Trauung gesehen wird? Sagt 
nicht Christus: „Wer nicht für mich 
ist, der ist wider mich!“ Heißt es 
nicht: „Ziehet nicht am fremden Joch 
mit dem Unglauben“? (2. Kor.6). 
 

c) Schlimm wirkt die Darstellung 
anderer Lebensweisen, die die Bibel 
mehrfach unmissverständlich verur-
teilt. So wird wie selbstverständlich 
für die Homosexualität gesagt, sie 

sei eine „Prägung“ und fordere „ei-
gene Formen verantwortlicher Le-
bensgestaltung“ (neben der Ehe!!!) 
(II,24). Der Ausdruck „Prägung“ und 
„Veranlagung“ ist wissenschaftlich 
umstritten. Warum schlägt man sich 
in einer kirchlichen Lebensordnung 
auf eine in gewissen Kreisen geneh-
me Seite wissenschaftlicher Deutung 
der Homosexualität und verschweigt, 
dass deren Ursachen für die Wissen-
schaft noch im Dunkeln liegen? Wa-
rum spricht man hier von „verant-
wortlicher Lebensgestaltung“ und 
bekennt sich nicht zu den Aussagen 
des AT und NT, wonach Homosexu-
alität vom Reich Gottes ausschließt 
(1. Kor. 5 und 6)? 
Eine kirchliche Segnung wird zwar 
noch als „umstritten“ (II,26) nicht 
aber als falsch bezeichnet. Stattdes-
sen wird ein „persönlicher Segenszu-
spruch“ bejaht. Wie sollte der ausse-
hen? Wird er nicht doch als „Seg-
nung“ missverstanden? Wie können 
wir segnen, was Gott mehrfach mit 
„Greuel“ bezeichnet? Zwar soll der 
„Leitbildcharakter von Ehe und Fa-
milie nicht undeutlich gemacht wer-
den“, doch wird er praktisch mit den 
folgenden Sätzen entwertet. 
 

d) Scheidung wird weiter als 
Schuld, allerdings vergebbare Schuld 
gesehen (II,28) Schließt das aber die 
Möglichkeit einer neuen Ehe ein 
(Vgl. 1. Kor. 7,10ff.)? Sagt nicht 
Christus: „Wer eine Abgeschiedene 
freit, der bricht die Ehe mit ihr“?  
Eine erneute Trauung wird „nicht 
ausgeschlossen“. In der alten Le-
bensordnung war sie der Ausnahme-
fall. Auch hier eine Verschiebung in 
Richtung Laxismus. 
 
Fazit: 
Die Lebensordnung Trauung macht 
es Pfarrern, die sich Bibel und Be-
kenntnis gemäß ihrem Ordinations-
gelübde verpflichtet fühlen schwer, 
sich daran zu halten. An dieser Stelle 
muss gelten: „Man muss Gott mehr 
gehorchen als den Menschen!“ 
(Apg. 5) 

C) Die kirchliche Lebensord-
nung „Bestattung, Sterbe- und 
Trauerbegleitung.“ 
 
1. Positives 
 
a) Es fällt die thematische Erweite-
rung ins Auge: Auch die Bestattung 
wird nicht punktuell verstanden, 
sondern als ein Prozess, zu dem auch 
die seelsorgerliche Begleitung der 
trauernden Angehörigen gehört (Vgl. 
II,12 und „Richtlinien“ Art. 8) 
 

b) Die neue Lebensordnung nimmt 
mit Recht Abschied von der aufklä-
rerischen Praxis, den Lebenslauf des 
Verstorbenen ins Zentrum zu rücken 
und betont: „Das Leben ist nicht In 
halt der Verkündigung“ (II,9). 
 
2. Fehlentwicklungen: 
 
Zu beobachten ist, dass einige Dinge 
nicht mehr erwähnt werden: So ist 
die Feuerbestattung scheinbar schon 
seit der letzten Lebensordnung 
selbstverständlich geworden. Uner-
wähnt bleiben ebenfalls die moder-
nen Bestattungskulte wie Seebestat-
tung, anonyme Bestattung, angemes-
sene musikalische Begleitung, Um-
gang mit Nachrufen etc. Hier hätte 
man konkreter werden müssen! E-
benfalls ist der Begriff der „Ausge-
tretenen“ wie bei allen Lebensord-
nung auch hier auffällig vermieden. 
Warum wohl? Haben nicht sie der 
Kirche den Rücken gekehrt? Auch 
treten wieder die „seelsorgerlichen 
Gründe“ auf, die eine Bestattung von 
Nichtmitgliedern in Ausnahmefällen 
erlauben und unter deren Zuhilfe-
nahme alles möglich wird. Aller-
dings sollen derlei Bestattungen die 
„Ausnahme“ bleiben (II,4). Nur 
bleibt die Frage, wie soll das Ver-
hältnis von Nichtmitgliedern zur 
Kirche so gut sein, wenn sie nicht 
drin sind, dass eine Bestattung ver-
antwortet werden kann? Auch diese 
Frage wird nicht beantwortet.   
 
Willi Baumgärtner 
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Die Reihe „Die geistliche Landschaft in Baden“ wird heute fortgesetzt, indem wir Ihnen ein weiteres Glaubenswerk, 
den „A.B.-Verein“ vorstellen, der auf eine über 150-jährige Geschichte zurückblicken kann. 
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In 24 Bezirken vom Main bis zum Bodensee 

 

Man kennt den Evangelischen Ver-
ein für innere Mission besser unter 
seinen Abkürzungen: 

"A.B.-Verein" oder "Stadtmission". 

Rechtlich gesehen ist er ein einge-
tragener Verein, der hauptsächlich 
in Baden an über 300 Orten vertre-
ten ist. 27 Prediger und 8 Gemein-
schaftsdiakoninnen sind hauptamt-
lich angestellt. 

Besucher und Mitglieder treten kei-
ner Organisation bei. Der Verein 
lebt vielmehr von einer inneren 
Verbindlichkeit: Menschen, die Je-
sus Christus nachfolgen wollen, set-
zen Zeit, Kraft und Geld für diese 
Arbeit ein. 

Der A.B.-Verein bezeichnet 
sich selbst in seiner Grund-
ordnung als "Glaubenswerk". Das 
bedeutet erstens: Zweck und Ziel ist 
es, Menschen zum lebendigen Glau-
ben an Jesus Christus zu führen und 
dann zu begleiten. Und zweitens: Im 
Vertrauen auf Gottes Leitung ver-
stehen "Gemeinschaftsleute" ihr 
Christsein als Auftrag. Viele halten 
Bibelstunden, andere stellen ihr 
Haus zur Verfügung. Wieder andere 
setzen sich in der Kinder-, Jugend- 
oder diakonischen Arbeit ein, beten 
intensiv und tragen die Arbeit finan-
ziell. Der A.B.-Verein erhält weder 
Kirchensteuer noch staatliche Zu-
schüsse und ist deshalb auf alle die-
se Gaben angewiesen. 

 

Inhalt der Arbeit ist die Verkündi-
gung des Wortes Gottes als Glau-
bens- und Lebenshilfe für alle Men-
schen. 

Weitere praktische Schwerpunkte 
sind zwei Altenheime und der 
vereinseigene Kindergarten. 

Unsere Buchhandlung in der Ama-
lienstrasse in Karlsruhe liefert die 
"Geistliche Nahrung". 

Bekannt sind wir für den seit Januar 
1844 regelmäßig erscheinenden 
"Reich-Gottes-Bote". 

Für die Gemeinschaftspflege geben 
wir schon über 10 Jahre das "Weg-
zeichen" Heft kostenlos heraus.
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Der A.B.-Verein enstand aus der 
Bewegung des Pietismus. Der ehe-
mals katholische Priester und späte-
re evangelische Pfarrer von Staffort 
und Spöck, Aloys Henhöfer (1789-
1862), hatte durch überzeugende 
biblische Predigten viele Menschen 
aus der ganzen Gegend angezogen 
und zu einem lebendigen Glauben 
geführt. Dadurch entstanden an vie-
len Orten „Gemeinschaften“, in de-
nen Menschen das Gehörte vertiefen 
und als „Brüder“ und „Schwestern“ 
Jesus nachfolgen wollten 

Am 24. Januar 1849 gründeten Ge-
meinschaftsleute den „Evangeli-
schen Verein für innere Mission 
A.B.“ als Dachverband. Zentral war 
das uneingeschränkte Bekenntnis zu 
Jesus Christus. 

Weil dies im „Augsburger Bekennt-
nis“ (1530) prägnant formuliert 
worden war, nahm man es in den 
Namen des Vereins auf: A.B. 

Der Verein stellte Männer ein, die 
als „Reiseprediger“ hauptamtlich in 
den Gemeinschaften predigten. Das 
diakonische Engagement kam dazu. 

Neue Impulse setzte der Pfarrer 
Theodor Böhmerle (1870-1927). Er 
gründete das Bibelheim „Bethanien“ 
in Langensteinbach, setzte „Missi-
onsschwestern“ ein und prägte den 
Verein durch seine theologische Ar-
beit. 

Pfarrer Wilhelm Beck bezog im 
Dritten Reich klare, biblisch be-
gründete Gegenpositionen. 

In der Nachkriegszeit suchten die 
Pfarrer Beck (Vorstand von 1936-
1972) und Pfarrer Hauser (Vorstand 
von 1972-1994), die geistliche Hal-
tung der Väter des Vereins beizube-
halten und in neue Bereiche (z.B. 
Freizeitarbeit) einzubringen. 

Bis heute konnten und können so 
Menschen zu Christus gerufen und 
im Glauben weitergeführt werden. 
Der A.B.-Verein ist bis heute eine 
Laienbewegung. Männer und Frau-
en engagieren sich in großer Ver-
antwortung und Liebe in „ihren“ 
Gemeinschaften vor Ort und finan-
zieren diese Arbeit auch durch Op-
fer und Spenden. Ihnen stehen etwa 
45 hauptamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zur Seite. 
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Bezirke 

Die etwa 300 Orte, in denen Veran-
staltungen des Vereins stattfinden, 
sind in 23 Bezirke eingeteilt. Jeweils 
ein hauptamtlich eingestellter Predi-
ger verantwortet die Arbeit, einge-
bunden in einen Bezirksbruderrat 
und Mitarbeiterkreise. 

Die Gemeinschaftsdiakoninnen sind 
oft über Bezirksgrenzen hinaus für 

Frauen-, Kinder- und Jugendarbeit 
zuständig. 

Mitgliederversammlung und 
Verwaltungsrat 

Über 60 Vertreter aus den Bezirken 
bilden die Mitgliederversammlung. 
Sie sind rechtlich gesehen die ei-
gentlichen Mitglieder des Vereins. 
Daneben ist der Verwal-
tungsrat das Organ, das 
neben Personal- und Fi-
nanzfragen in allen 
wichtigen Bereichen zu 
entscheiden hat. 

Vorstand 

Der Vorstand und zwei Stellvertreter 
leiten den Verein und vertreten ihn 
nach außen. Sie verantworten die 
Gemeinschaftsarbeit nach biblischen 
und rechtlichen Grundlagen. Ein 
Gemeinschaftsin 

pektor übernimmt dabei die Mitar-
beiterbetreuung. 

Alle Arbeit hat das Ziel, den Auftrag Jesu Christi möglichst 
klar in dieser Welt umzusetzen. 
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Besuchen 
 

Sie 
 

unsere 
 

Homepage 
 

www.bibubek-baden.de 

 

Bibelheim „Bethanien“ 
in Karlsbad – Langensteinbach, 

das geistliche Zentrum des A.B. – Vereins. 

Evangelischer Verein für innere Mission A.B. – 
Geschäftsstelle 
Postfach 11 04 10 
Amalienstr. 77 
76054 Karlsruhe 
Tel. 0721 – 2 34 34 
 
Kto.Nr. 9043639 bei Sparkasse Karlsruhe, 
BLZ 660 501 01 
Spendenbelege werden zugesandt. 
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